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Ausgleichs finanzieller Auswirkungen aus planmäßigen In
dustriepreisänderungen für Materialien und Ausrüstungs
gegenstände beim Neubau von Eigenheimen (GBl. I Nr. 43
S. 708) folgendes angeordnet:

§i
(1) Diese Anordnung gilt für Bauleistungen, die Lieferung 

von Baumaterialien auf Grund von Materialkontingenten und 
Projektierungsleistungen gegenüber der Bevölkerung für den 
Neubau von
— Wochenendhäusern, Bungalows und Lauben mit einer 

Grundfläche über 16 m2,
— Garagen,
— Brunnen.

(2) Diese Anordnung gilt nicht für Anbauten, Umbauten 
und Baureparaturen.

§ 2

(1) Für Lieferungen und Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 gel
ten die Industriepreise nach dem Stand vom 31. Dezember 
1975.

(2) Finanzielle Auswirkungen, die sich zwischen den nach 
dem Stand vom 31. Dezember 1975 geltenden Preisen und 
den ab 1. Januar 1976 geltenden Preisen ergeben, werden bei 
den Lieferern, die Lieferungen und Leistungen gemäß § 1 
durchführen, nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften* 
ausgeglichen.

§3
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 5. Januar 1971 

über die Preisberechnung für Baumaterialien, Bauleistungen 
und Projektierungsleistungen bei Durchführung von Neu
bauten für die Bevölkerung (GBl. II Nr. 11 S. 78) außer Kraft.

Berlin, den 9. Juli 1976

Der Minister der Finanzen
I. V.: Dr. D i e t r i c h  

Stellvertreter des Ministers
» Z. Z. gilt die Anordnung vom 30. Mai 1975 über die Zuführung 

und Abführung von Preisdifferenzen im Zusammenhang mit plan
mäßigen Industriepreisänderungen (GBl. I Nr. 23 S. 424).
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